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OFFIZIELLES WETTKAMPFREGLEMENT 
 
Mit der Anmeldung akzeptiere ich das offizielle Wettkampfreglement und die 
Bestimmungen zur Datenbearbeitung. Ich bestätige, dass ich zum Zeitpunkt des Starts gut 
auf den Langenthaler Stadtlauf vorbereitet und in guter körperlicher Verfassung bin. 
 
Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Reglement bei Personenbezeichnungen die 
männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind damit stets alle Geschlechter 
gleichermassen gemeint. 

Organisation 
Organisator des Langenthaler Stadtlaufs ist das OK Langenthaler Stadtlauf. 

Distanzen 
Die Distanzen liegen zwischen 480 m und 7.5 km gemäss Jahrgangskategorien und 
Wettkampfausschreibung. 

Kategorien und Altersgrenzen 
Die Veranstaltung findet in den Kategorien statt, die auf der Website www.langenthaler-
stadtlauf.ch aufgeführt sind. Es gibt kein Mindestalter für die Teilnahme am Langenthaler 
Stadtlauf. Kleinkinder können in Begleitung einer erwachsenen Person starten. Im Übrigen 
erfolgt die Anmeldung / der Start in der entsprechenden Alterskategorie. Wer sich in einer 
höheren Kategorie anmeldet, macht dies auf eigene Verantwortung und auf eigenes Risiko. 
Eine Anmeldung in einer tieferen Kategorie ist nicht möglich und führt zu einem Ausschluss. 

Vorbereitung 
Die Athletinnen und Athleten nehmen auf eigene Verantwortung am Langenthaler 
Stadtlauf teil. Der Lauf ist ein Ausdauerwettkampf, der ein seriöses und angemessenes 
Training sowie einen guten Gesundheitszustand erfordert. Der Veranstalter lehnt jede 
Verantwortung im Falle von Unfall oder Krankheit ab. Personen, die in der Woche vor dem 
Rennen an einer Krankheit mit Fieber gelitten haben, sollten auf die Teilnahme verzichten. 

Anmeldung 
Die Anmeldung ist persönlich, verbindlich und endgültig und kann nicht zurückerstattet 
werden. Eine Übertragung der Anmeldung ist nicht zulässig. Tritt ein angemeldeter 
Teilnehmer aus Krankheitsgründen nicht an, hat er keinen Anspruch auf Rückerstattung der 
Anmeldegebühr. Bei der Online-Anmeldung auf Datasport kann eine Annullations-
versicherung bei der Europäischen Reiseversicherung ERV abgeschlossen werden. Im Falle 
der Verhinderung eines Teilnehmers wegen Verletzung oder Krankheit kann der 
Versicherung gegen Vorweisen eines Arztzeugnisses ein Antrag auf Rückerstattung gestellt 
werden. 
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Nachmeldungen 
Nachmeldungen sind bis 60 Minuten vor dem Start mit einem Zuschlag von Fr. 5.00 möglich. 
Die Startnummern sind bis 1 Stunde vor dem Start abzuholen. 

Annullierung des Rennens 
Im Falle einer Absage des Rennens aus Gründen höherer Gewalt (Wetter, Strecke nicht 
benützbar, ausserordentliche Massnahmen oder andere) wird die Anmeldegebühr nicht 
zurückerstattet. Das OK Langenthaler Stadtlauf kann jedoch beschliessen, einen Teil der 
Anmeldegebühr zurückzuerstatten. 

Startblocks 
Bei Bedarf werden die Teilnehmer in Startblocks gestartet, was individuell vor Ort erfolgt. 

Startnummer und Transponder-Chip 
Die Startnummer ist persönlich und enthält einen integrierten elektronischen Chip für die 
Zeitmessung. Die Startnummer muss auf der Brust getragen werden und jederzeit gut 
sichtbar sein. Läufer, deren Startnummer nicht sichtbar ist, werden aufgefordert, die Strecke 
zu verlassen. 

Zeitmessung 
Die Zeitmessung erfolgt durch einen elektronischen Chip in Form von 2 Streifen, die in die 
Startnummer integriert sind und nicht aus der Startnummer entfernt oder beschädigt 
werden dürfen. Die Zeitmessmatten werden am Start, auf der Strecke und im Ziel des Laufes 
ausgelegt. Diese Matten ermöglichen es, jeden Teilnehmer zu identifizieren, der sich nicht 
an die offizielle Strecke hält und deshalb nicht klassiert wird. Bei der Klassierung werden die 
Bruttozeiten berücksichtigt. 

Startlisten 
Die aktualisierten Startlisten können unter www.langenthaler-stadtlauf.ch eingesehen 
werden. 

Start 
Die Teilnehmer müssen mindestens 5 Minuten vor der Startzeit hinter der Startlinie beim 
Restaurant Bären sein. 

Strecke 
Aus Gründen der Sicherheit und der Fairness muss jeder Teilnehmer der offiziellen Strecke 
folgen. Andernfalls wird er vom Veranstalter disqualifiziert. Fahrräder, Räder oder 
motorisierte Fahrzeuge (mit Ausnahme derjenigen, die der Organisation angehören) und 
alle anderen nicht vom Veranstalter genehmigten Gegenstände sind auf der Strecke und bei 
allen Rennen nicht erlaubt. Auch Hunde sind verboten. Verstösst ein Teilnehmer gegen diese 
Regeln, wird er sofort disqualifiziert. 
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Streckenöffnung/Besenwagen 
Die Strecke wird ab 19.00 Uhr schrittweise wieder für den Verkehr freigegeben.  

Aufgabe 
Teilnehmer, die das Rennen aufgeben, müssen sich unbedingt am Ziel melden. 

Verpflegung 
Auf der Strecke gibt es keine Verpflegungsstellen. Im Ziel wird ein Getränk pro Läufer 
abgegeben. 

Sanitätsdienst 
Die Alarmierung des Sanitätsdienstes im Notfall erfolgt über die Streckenposten oder 
jederzeit über die Notrufnummer 144. Zudem sind Samariter mindestens im Zielgelände vor 
Ort. 

Respekt und sportliche Einstellung der Teilnehmer 
Die Teilnehmer verpflichten sich, die Sicherheitsanweisungen der Polizei, des 
Streckendienstes, der Ärzte, der Samariter, der freiwilligen Helfer oder jeder anderen 
Behörde oder Person, die mit der Organisation des Rennens in Verbindung steht, ge-
wissenhaft zu befolgen. Die Teilnehmer sind verpflichtet, sich gegenseitig, gegenüber den 
Zuschauern und den Organisatoren zu respektieren. Wenn sie auf der Strecke überholt 
werden, werden sie sportlich aufgefordert, auf der rechten Strassenseite zu laufen, um 
anderen Teilnehmern das Überholen zu erleichtern. Schliesslich werden die Teilnehmer 
aufgefordert, eine umweltfreundliche Haltung einzunehmen und ihren Abfall fachgerecht 
zu entsorgen.  

Disqualifikation 
Hilfe von aussen, in welcher Form auch immer, ist nicht erlaubt. Begleiter, ob motorisiert 
oder nicht, sind auf der gesamten Strecke verboten. Es können Anti-Doping-Kontrollen 
durchgeführt werden. Jede Person, die gegen diese Regeln verstösst, wird disqualifiziert. 

Rangliste 
Die Ergebnisse sind unmittelbar nach dem Rennen auf www.langenthaler-stadtlauf.ch 
und www.datasport.ch zu finden. Das endgültige Klassement wird nach dem letzten 
Zieleinlauf ermittelt.  

Erinnerungspreise 
Jeder Teilnehmer erhält einen Erinnerungspreis. 
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Siegerehrungen 
Die Siegerehrungen finden jeweils von der UBS statt und werden im Allgemeinen Programm 
auf der Homepage angekündigt. 

Auszeichnungen 
Der Erinnerungspreis wird von Jahr zu Jahr neu festgelegt.  
Der Bezug der Auszeichnung erfolgt am Stand durch Vorzeigen der Startnummer mit 
Bezugsbon «Finisherpreis». Für die ersten drei Ränge aller Kategorien werden Medaillen und 
ein weiteres Geschenk abgegeben. Die Preise müssen persönlich an der Rangverkündigung 
abgeholt werden. Es gibt keine Nachsendungen. 

Haftung und Versicherung 
Die Teilnahme am Langenthaler Stadtlauf erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Die 
Versicherung ist Sache der Teilnehmer. Der Veranstalter lehnt jede Verantwortung im Falle 
von Unfällen, Schäden und Diebstahl ab. 

Datenschutzbestimmungen 
Die personenbezogenen Daten der erwachsenen Teilnehmer (Name und Vorname, Adresse, 
Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) werden zum Zwecke der Veranstaltung 
verwendet. Sie werden an den Co-Sponsor SWICA weitergegeben, sofern die Weitergabe der 
Daten nicht durch eine Mitteilung an customerrequest@datasport.com untersagt wird. Die 
Daten werden von SWICA zu Marketingzwecken verwendet. Dies beinhaltet unter anderem 
die telefonische Kontaktaufnahme, sowie den Versand von Newslettern. Die Daten-
bearbeitung zu Marketingzwecken kann jederzeit widerrufen werden. Es gilt das Schweizer 
Datenschutzgesetz. 

Persönliche Daten 
Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass der Veranstalter ihre personenbezogenen 
Daten (Name und Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) 
zu Marketingzwecken verarbeitet und an Dritte weitergibt. Dritte sind Partner und Spon-
soren. Dabei verpflichtet sich der Veranstalter, alle personenbezogenen Daten nur im 
Einklang mit dem Datenschutzgesetz zu verarbeiten. 
 
Die Teilnehmer erklären sich mit der Verwendung von Filmen und Fotos zur Illustration von 
Websites, Ranglisten und anderen Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit (z.B. für Flyer, Artikel in 
Kundenzeitschriften) des Veranstalters und seiner Sponsoren und Partner einverstanden. 
Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre Daten an Dritte weitergegeben werden, teilen Sie uns 
dies bitte bis spätestens zwei Wochen vor der Veranstaltung schriftlich unter 
info@langenthaler-stadtlauf.ch mit. Die Teilnehmer können jederzeit die Löschung ihrer 
Daten verlangen und den Organisator über den Widerruf ihrer Einwilligung informieren. Ein 
möglicher Widerruf hat keinen Einfluss auf die vor dem Widerruf erhaltenen Daten. 

Interpretation des Reglements 
Das Organisationskomitee entscheidet über die Auslegung der Regeln. 
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